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4. Änderung des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern (Steuergesetz; 

StG) (Entschädigungsregelung Gemeinden) (20/GE 32/665) 

 

Redaktionslesung 

 

Präsident: Wir kommen zur Redaktionslesung und diskutieren die Fassung der Gesetz-

gebungs- und Redaktionskommission als Ganzes. Ich bitte den Präsidenten der Gesetz-

gebungs- und Redaktionskommission, Kantonsrat Norbert Senn, um seine allfälligen Be-

merkungen zur vorliegenden Redaktionsfassung. 

 

Kommissionspräsident Norbert Senn, Die Mitte/EVP: Die Mitglieder der Gesetzge-

bungs- und Redaktionskommission haben die Änderungen des Steuergesetzes ihrer Be-

ratung unterzogen und redigiert. Ein Dank für die fachliche Unterstützung geht an den 

Leiter der Rechtsabteilung der kantonalen Steuerverwaltung, Herrn Olivier Margraf, sowie 

an den Kommissionspräsidenten, Kantonsrat Andreas Opprecht. Die Kommission führte 

die Beratung online durch, da es sich nur um kleinere Teilanpassungen handelte. Ände-

rungen wurden in § 201 Abs. 1 und 1bis angebracht, wo nun einheitlich von "Kostenansatz" 

gesprochen wird und somit nicht mehr zwei verschiedene Begrifflichkeiten verwendet wer-

den. Weiter wurde im dritten Satz in Abs. 1 mit der gewählten Formulierung verdeutlicht, 

dass es sowohl eine Kompetenzkomponente wie auch eine Leistungskomponente gibt und 

dies nicht eine einzige kombinierte Begrifflichkeit ist. Die weiteren kleinen Änderungen 

waren orthografischer Art. 

 

Diskussion – nicht benützt. 

 

 

Schlussabstimmung 

 

Der Änderung des Gesetzes über die Staats- und Gemeindesteuern wird mit 113:0 Stim-

men bei 1 Enthaltung zugestimmt. 

 

Präsident: Das Behördenreferendum wird nicht verlangt. Das Gesetz unterliegt der fakul-

tativen Volksabstimmung. 
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